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— Hl
niffe unb Scftwierigfeiten" feie«, mit benen ma« bort
fortwäftrenb ju fämpfen habe. Sr wünfcftt nun, baß

auf bie näeftfte Sagfagung baftin inftruirt werben möchte:

1) »»Sö fei bem Stanb ©raubünben,' naeftbem

terfelbe feine üttilitärorganifation umgearbeitet unb
bart'n bt'e jur Srfüffung feiner militärifcfjen Serpflidj*
t«ngen gegen bie Sibgcnoffenfcftaft jwedbt'eolicftcn Stn*

ortnungeit werte getroffen, «nt ber üttiittäratifftdjtö*
beftörbe ba»o« Äettntm'ß gegeben ftaften — bie erfor*
berlicfte Seit jur Snftruftion feiner üttilt'jmannfdjaft,
biö ju beren möglicftft »offfommenen militärifcften
Sefäftigiing anberaumt, wo alöbann eine eitgen. Sn*

fpeftion über teffen Sontingente Statt finben folle."

2) »»Sie eitgen. «JttiiMratifftcfttöbeftörbe fei beauf*

tragt, bie ben Sruppen beö Santonö ©raubünben.ju
ertfteifenbe Snftruftt'on forgfältig ju überwachen, «nb
bie Slbftattung ber Snfpeftion, nadjbem ber Unterricftt
ben Sruppen genügenb ertfeeilt worben, anjitortncn."

Siefeö ©efitcft ftügt ber Äleiiie Dtatfe »on ©rau*
büttbe« feauptfäcfjlicft barauf, baß bem bortigen ©roßen
Dtatfee mit nädjftem ber Sntwurf ju einer neuen San*

tonal*üttilitärorganifation »orgelegt werben folle, an
beffen Slnnafeme nidjt ju jweifelit fei. Sefamtilicft
war feieüon fefton feit einigen Saferen bie Diebe, nun
enblicft foff biefeö ©efeg, »ieffeicftt »eranlaßt bureft

jene Seridjte beö eibgen. Snfpeftorö unb ber eibgen.

üttilitärauffidjtöbefeörbe j« Sage geförbert werben. 3n*
beffen foll biefeö ©efeg, wenn eö aueft einmal »om

©roßen Dtatbe angenommen unb »on ben ©emeinben

genehmigt fei« wirb, afferbtogö geeignet fein, in bem

Sünbnerifcften üttifijwefett burdjgreifenbe Serfeeffcrun*

gen mit ficft ju füferen. Siefe Serbefferungen finb:
eine paffenbe Sintfeeifung beö Santonö nach ber jum
Sunbeöfecer ju ftelfenten üttannfdjaft; Slfefcftaffiing teö

Subftitutionöunfitgö, mit Sluönafeme für bie Slbwefen*

ben; Serfürjung beö Sienftalterö, bagegen Verlängerte

Sienftjeit; Dtefrutenunterricfjt für alle inö ISteSIIterö*
eintretenbe Süttbner, felbft folefter, bie m'cftt in bie

üttitij treten; uub ciibficft ein befonberer Unterricftt
für bie Sabreö. Ob biefe neue ÜJtilitäreinricfttung
ben gorberungen ber 3eit entfpricftt, wollen wir ge*

madigen, immerhin aber läßt fie unö ©uteö erwarten.

3m 3afer 1839 werben folgenbe Snfpeftionen ab*

gehalten:
1) Ueber bai ©efammteontingent beö Santonö 3ug

(SBeittmo«at 1839).
2) Ue6er bie eine Hälfte beö ©efammtcontingentö,

baö üttaterieffe unb bie Üttunitt'on beö Stanbeö

Seffin (Sßtntermonat 1839).
3) Ue6er baö ©efammteontingent bei Stanbeö ©enf

(Sluguft 1839).
4) Ueber jmei Sataiffone beö biöfeerigen jweiten Son=

tingentö teö Stantcö Sern.
SBäferent teö 3nftrcö 1840 fint ju infpijiren:

1) Saö ©efammicontiitgcitt teö Santonö Uri.
2) Saö ©efammteontingent teö Santonö greiburg.
3) Saö ©efammteontingent teö Santonö SBaatt.
4) Sie antere Hälfte teö ©efammrcouttogetitö teö

Santonö Seffin.
5) Swei Slrtifferie*Sompagnien ber biöfeerigen Die*

ferne tcö Santonö Sem.

^admcijten aite ter eiogenoffenfdjaft.

Sie Sagfagung befeanbette in iferen St'g««ge«
»ont 8., 9., 11., 12. unb 15. 3«lt bt'e »on ber eibgen.

üttilitäraiifficbtöbebörbe eingebrachten Sorfdjläge, beren

wir itt einigen »orfeergefeenben Diiimmern crwäftnten.
3n ber erßen tiefer Sigungen fönnte man ju feinem

Diefultate gelangen, intern beinafte alle Stänbe ficft

tarauf befdjränftett, eine üttenge Diffamationen gegen
tt'e angebliche Ueber(ab««g »orjitbrtogcn. Sto Stanb
featte ju »iel Saöafferie, ber anbere j« oiel Slrtifferie,
ber britte wollte feine Sraiitpferbe fteffen it. f. f. ütteft*

rere Stäube wollten in bie Sorfdjläge gar ntcftt ein*

geften, weif fte nur ein SBicteraitfwärmen beö felt'g

oerftorbenen Sntwurfö ber ütttTitärorgaiiii'ation feien.

Sn ber jweiten Sigung begannen bie Dteflamationen
aufö neue, unb enblid} nachbem tie ©cfanttfeftaften
olle iftre Sefiterien jit «Protofoff gegeben, wurben bk
Slnträge an eine Sommiffion gewiefen, befteftenb auö
ben SpSp. Oberftlieut. Ste in ft au er, Santammann

Scftmib »on Uri, Oberft ». üttailtarboj, Sürger«
meifter grei »on Safel unb Oberft SBeiß.

Sn ben nadjfolgenben Sigungen würbe fofort tte
Organifation ter oberften üttititärhehörbe beftcmbelt.

Ser erfte Slrtifel (f. S. 77 ter ftel». üttilit.*3eiffcftrift)
»eranlaßte ein ©emifdj *) ter entgegengefegfeften Sin*

träge: üttehrere Steinte wollen ber Oberaufftcfttö*
beftörbe, ali oorjugöweife frieblicfter Dtatur, iferen

alten Dtamen faffen, wäftrenb anbere tiefelbe jum
eibgen. Äriegöratft ftempelit wollen; Sinige begehren,

") Bfr fofgen hier tem Seridjte bei Setner Str»
faffungöfreiinbe^.

— tit
nisse und Schwierigkeiten" seien, mit denen man dort
fortwährend zu kämpfen habe. Er wünscht nun, daß

aufdie nächste Tagsatzung dahin instruirt wcrden möchte :

1) „Es sei dem Stand Granbündcn,^ nachdem

derselbe seine Militärorganifation umgearbeitet und
darin die zur Erfüllung feiner militärischen Verpflichtungen

gegen die Eidgenossenschaft zweckdienlichen

Anordnungen werde getroffen, und der Militäraufsichts-
behörde davon Kenntniß gegeben haben — die

erforderliche Zeit zur Instruktion seiner Milizmannschaft,
bis zu deren möglichst vollkommenen militärischen

Befähigung anberaumt, wo alsdann eine eidgen.

Inspektion über dessen Contingente Statt finden folle."

2) „Die eidgen. Militäraufsichtsbehörde sei

beauftragt, die deu Truppen des Cantons Graubüuden.zu
ertheilende Instruktion sorgfältig zu überwachen, und
die Abhaltung der Inspektion, nachdem der Unterricht
deu Truppen genügend ertheilt worden, anzuordnen."

Tiefes Gesuch stützt der Kleine Rath von
Graubünden hauptsächlich darauf, daß dem dortigen Großen
Rathe mit nächstem der Entwurf zu einer neuen

Cantonal-Militärorganisation vorgelegt werden solle, an
dessen Annahme nicht zu zweifeln sei. Bekanntlich

war hievon fchon seit einigen Jahren die Rede, nun
endlich soll dicses Gefetz, vielleicht veranlaßt durch

jene Berichte des eidgen. Inspektors und der eidgen.

Militäraufsichtsbehörde zu Tage gefördert werden.

Indessen soll dieses Gesetz, wenn es auch einmal vom

Großen Rathe angenommen und von den Gemeinden

genehmigt sein wird, allerdings geeignet sein, in dem

Bündnerischen Milizwesen durchgreifende Verbesserungen

mit sich zu führen. Diese Verbesserungen sind:
eine passende Eintheilung des Cantons nach dcr zum
Bundeshcer zu stellenden Mannschaft; Abschaffung des

Substitutionsunfugs, mit Ausnahme für die Abwesenden

z Verkürzung des Dienstalters, dagegcn verlängerte
Dienstzeit; Rekrutenunterricht für alle ins 18teAlters-
eintretende Bündner, felbst solcher, die nicht in die

Miliz treten; und cndlich ein besonderer Unterricht
für die Cadres. Ob diese neue Militäreinrichtung
den Forderungen der Zeit entspricht, wollen wir
gewärtigen, immerhin aber läßt sie uns Gutes erwarten.

Im Jahr t839 werden folgende Inspektionen
abgehalten :

1) Ueber das Gesammtcontingent des Cantons Zug
(Weinmonat 18Z9).

2) Ueber die eine Hälfte des Gesammtcontingents,

das Materielle und die Munition deS Standes
Tessin (Wintermonat 1839).

3) Ueber das Gesammtcontingent des Standes Genf
(August 1839).

4) Ueber zwei Bataillone des bisherigen zweiten Con¬

tingents des Standes Bern.
Während des Jahres 1840 sind zu infpizi'ren:

1) Tas Gesammtcontingcnt des Cantons Uri.
2) Das Gesammtcontingcnt des Cantons Freiburg.
3) Das Gesammtcontingent des Cantons Waadt.
4) Die andere Hälfte des Gesammrcontingcnts des

Cantons Tessin.
5) Zwei Artillerie-Compagnien der bisherigen

Reserve dcs Cantons Bern.

Nachrichten aus der Eidgenossenschaft.

Die Tagsatzung behandelte in ihren Sitzungen
vom 8., 9., II., 12. und 15. Juli die von der cidgen.

Militäraufsichtsbehörde eingebrachten Vorschläge, deren

wir in einigen vorhergehenden Nummern erwähnten.

In der ersten dieser Sitzungen konnte man zu keinem

Resultate gelangen, indem beinahe alle Stände sich

darauf beschränkten, eine Menge Reklamationen gegen
die angebliche Ucberladung vorzubringen. Ein Stand
hatte zu viel Cavallerie, der andere zu viel Artillerie,
der dritte wollte keine Trainpferde stellen u. f. f. Meh,
rere Stände wollten in die Vorschläge gar nicht
eingehen, weil sie nur ein Wiederaufwärmen des selig
verstorbenen Entwurfs der Militärorganisation seien.

In der zweiten Sitzung begannen die Reklamationen
aufs neue, und endlich nachdem die Gesandtschaften

alle ihre Desiderien zu Protokoll gegeben, wurden die

Anträge an cine Commission gewiesen, bestehend aus
den HH. Oberstlieut. Steinhauer, Landammann

Schmid von Uri, Oberst v. Maillardoz, Bürgen
meistcr Frei von Basel und Oberst Weiß.

In den nachfolgenden Sitzungen wurde sofort die

Organisation der obersten Militärbehörde behandelt.

Der erste Artikel (s. S. 77 der helv. Milit.-Zeitschrift)
veranlaßte ein Gemisch *) der entgegengesetztesten

Anträge: Mehrere Stände wollen der Oberaufsichtsbehörde,

als vorzugsweise friedlicher Natur, ihren
alten Namen lassen, während andere dieselbe zum
eidgen. Kriegsrath stempclu wollen; Einige begehrcn.

') Wir folgen hier d?m Berichte deS Berner Ve»
fassungsfrenndes.
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taß ber «präfibent alö ein üttann, ber feften »om

gadje ift unb nur atiönafemöwcife bie geeigneten Äennt*

niffe befigt, «idjt notfewenbig in ber «Perfon bei je*

weiligen Sagfagung^ * «nb Borortöpräfibenreit geflieht
werben muffe; Stobere wüufcheit, baß unter bk Üttit*

glieber ter Oberauffichtöbebörbe aueft Siöilperfonen
gewäfeft werben «. f. w. Dtacft mebrfälrige« Slbftim*

mmtgen wirb bann ber Slrtifel folgenbermaßen ange*
ttommen:

»»Sie Seitung beö eibgen. Äriegöwefenö wirb einem

eibgen. Äriegöratft, alö obere üttilitär * Solfjieftwttgö*
imb Serwaltungöftcftörbe, unter Slu torf tat ber
Sagfa-gung unb in iftrer Slbwefenfeeit, bei
Sorortö, übertragen. Serfelbe befteht aui bem

jeweiligen «Präfibenten beö eibgen. Sorortö «nt »ier
üttitglieber«, weldje bie Sagfagung aitö ber Safel ber
eibgen. Oberften ber »erfdjicbciten SBaffen turcft ge*
feeimeö «nt abfofuieö Stimmcmneftr ernennt. Sie
Sagfagung wäfeit ten Sicepräftteiitcii ter Sefeörte
unter ten «JJtitgliebern beö eigentlichen Äriegöratfeö.
Üttit bem SJuölauf feiner Slmtöbaiter alö üttitglieb er--

folgt aitcft tie Smeiterungöwafel ju tiefer Stelle."
Ser jweite Slrtifel über tie Slmtötauer mtb be«

Sluötritt wirb genehmigt, nur fönnte man über bie

SSiebererwäfelbarfeit feine ütteftrfteit weber für noeft mi*

ber erftalten. Ser tritte Slrtifel über tt'e Suppteanten
wirt linoeräntert angenommen. Ser »ierte Slrtifel
üfter taö Sefretariat wirb folgenbermaßen a6gefaßf:

»»Ser Äriegöratft hat einen Äriegöfefrefär, ber auf
beffen Sorfcftlag, welcften bie Stänbe um einen San*
bibaten »ermeftren fönnen, »on ter Sagfagung je*

weilen auf »ier Safere mt't SBietererwäfelbarfcit ernannt
wirb." Sie Slrt. 5 nnt 6 geften un»eräntert burdj.
Ser Slrt. 7 hingegen gibt jtt wcüTäitffgeit Srörferuitgcn
Slnlaß. Dtacft tiefem follten ter Oberftquarticrmeifter
unb ber Oberftartitleriet'nfpeftor mit gleichem Stimm*
redjte, wie bie übrigen üttitglieber, ben Sigungen bei
Äriegöratfteö beiwoftnen. Sen Slrtifel »ertfteibigten bie

Stänbe Sujern, ©laruö, 3üricfj, Uri, Sippen*

jelt, Seftaffftanfen, Slargau, Saf eift ab t unt
befonberö Solotfturn. Sie ftnben eö unjwedmäßig,
baß bie jwei tftäiigften Üttitglieber weter Sig nodj

'Stimme in ter «Jttilt'tärbeftörte feaben foffen. Siefe
Üttäntier arbeiten taö ganje Saftr im ütttTitärwefen,
unb wenn eö barauf anfömmt, Sefcftlüffe j« faffen,
fo fofften fie m'djt babei fein? Sie Srfafenmg feat

bewiefett, baß bie ©egenwart biefer beiben üttänner

immer fefer nügliclj war. SBenn tiefen aiiögejeidjnetett

Offtjieren, welcfte baran j« fealten fefteinen, Sig nnb

Stimme in ber üttilitärbcfeörbe jn feafeen, ber Sintritt
ju berfelben öerweigert werbe, fo laufe man ©efafer,
biefelfeen ganj ju öerlierm. Sieß wäre ein Uitgfiid
für bie Scftwet'j, benn man hefige nt'cftt »iel auöge*

jeieftnete Offfjiere im ©eneralfiafee. 3«tcm fei eö

eine Slnomalie, benfclben t'n Äriegöjeiten Sig unb

Stimme ju gehen, wenn bie üttilitärfteftörbe jitm Äriegö*
raffte wirb, «nb iftnen ben Sintritt «nb baö Üttitftimmen
in gewöftnlicften Seiten j« »erweigem. Sluf biefe SBeife

feien tiefe Herren in eine toppette Stellung »erfegt,

weldje ju Uitanneftmlidjfeiten mit j« Sonflifte« füftren

fönne, unt turd) tiefe Soppelfiellitng werte aitcft eine

boppeite Dtedjnungöfüftning notftwentfg u. f. w.
Siefe Slnficftten befämpfen Sem, greiburg,

©enf, SBaabt, Sftttrga«, Safellanb, «nb

befonberö lebhaft St. ©allen. Sö wiberftreite allen

Dtegeln einer guten Serwaltung, baß bie «perfonen,

welcfte eine üttaßregcf jit erequireit haben, to ber Se*

ftörbe (igen, »o« weldjer tiefelbe a«ögega«gen ift.
3«tem brauche man tiefe üttänner in entfcfteitenten

Stugenbliden fer« »on bem Sige ter üttilitärbcftörbe.
Stuf feinen gaff fei anjuneftmen, baß iftr Dtatft unb

iftre Äenntniffe nidjt jur Seit berüdfiefttigt werben.

Dtiemanb barf Dticftter unb «Partei in feiner eigenen

SIngelegenfteit fein; wie follen a6er bie Hanblungen
ber in grage liegenben Offfjiere geftörig geprüft mit
gewürtigt, wie foflen iftre Dteeftmtngen controffirt werten,
wenn fte felbft in ter Seftörte figen «nt ftimmen ©cita«
betrachtet foffen fie nur Dtefere«ten unb Sericftterftatter
fein. Sie finb nieftt bie Seele ber Seftörte, fte finb
bt'e Strme berfelben. Saö ganje Dtäfonnement ter
Sertfteibiger beö »orliegenben «Paragrapftcn berufte aui
perfönlicften Dtüdftcftten; cö wäre boeft halb einmal an
ber 3eit/ folefte ©rünbe, bie nur j« lange fdjon ben

Sluöfcfttag gege6en haben, bei Seite jn fegen it. f. w.
Sie 3lbftimm««g ftierüber lieferte bureftauö fein

Dtefultat. Slm folgenben Sage feftrift man j« einer
nocftmaligcn Slbftimmuiig fowoftt über tiefen ali ben*

jenigen Sfteit teö jweiten Slrtifelö, welcifjer »on ter
SBietererwäftlbarfeit ber auötretenben üttitglieber beö
Äriegöratfteö ftantelt, unb eö erftielt ber Slrt. 7 bie
reglementart'fcftc ütteftrfteit. Stucft für bt'e SBiebererwäftl*
barfett ter auötreretiten üttitgfieter tcö Äriegöratftö
erflärten ftd) 12 Stänbe. Sie anbern Slrtifel »on
8 biö 17 waren fefton Sagö juoor mir wenigen un*
wcfentlichcu Slbänberungen angenommen worten. lieber
taö ©anje erfläreit ftd): gür ten SIntrag, a) u«<
betittgt:3,/2 St.; b) mit Dtarifffaiionööorfeefealt: 7\2,
fomit 11 Staute, ©egen ten SIntrag: 6; für
taö Dtcfcrenbum: 5 Stäube.

(Sortfcfeung fotgt.)

Sür tie S>tetaftton: fc 9t. SßciliftatD, äauptmann. Sertag ter 1*. 9t. Söflltftat'b'fdjen ©udjftctnbtong.
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daß der Präsident als ein Mann, der selten vom
Fache ist und nur ausnahmsweise die geeigneten Kenntnisse

besitzt, nicht nothwendig in der Person des

jeweiligen Tagsatzungs - und Vorortspräsidenten gesucht

werden müsse; Andere wünschen, daß unter die

Mitglieder der Oberaufsichtsbehörde auch Civilpersonen
gewählt werden u. f. w. Nach mehrfültigen
Abstimmungen wird dann der Artikel folgendermaßen
angenommen:

„Die Leitung des eidgen. Kriegswesens wird einem

eidgen. Kriegsrath, als obere Militär - Vollziehungs-
nnd Verwaltungsbehörde, nnter Autorität der
Tagsa-tzung und in ihrer Abwesenheit, des

Vororts, übertragen. Derselbe besteht aus dem

jeweiligen Präsidenten des eidgen. Vororts und vier
Mitgliedern, welche die Tagsatzung aus der Zahl der
eidgen. Obersten der verschiedenen Waffen durch
geheimes und absolutes Stimmcnmchr ernennt. Die
Tagsatzung wählt den Vicepräsidcuten dcr Behörde
unter den Mitgliedern des eigentlichen Kriegsraths.
Mit dem Auslauf feiner Amtsdauer als Mitglied er-

folgt auch die Ernenerungswahl zu dieser Stelle."
Ter zweite Artikel über die Amtsdauer und den

Austritt wird genehmigt, nur konnte man über die

Wiedererwählbarkeit keine Mehrheit weder für noch
wider erhalten. Der dritte Artikel über die Suppléante»
wird unverändert angenommen. Ter vierte Artikel
über das Sekretariat wird folgendermaßen abgefaßt:

„Der Kriegsrath hat einen Kriegssekretär, der auf
dessen Vorschlag, welchen die Stände um einen
Candidateli vermehren können, von der Tagsatzung
jeweilen auf vier Jahre mit Wiedererwählbarkeit ernannt
wird." Die Art. 5 und 6 gehen unverändert durch.

Der Art. 7 hingegen gibt zu weitläufigen Erörterungen
Anlaß. Nach diesem sollten der Oberstquarticrmeister
und der Oberstartillerieinspektor mit gleichem Stimmrechte,

wie die übrigen Mitglieder, den Sitzungen des

Kriegsrathes beiwohnen. Den Artikel vertheidigten die

Stände Luzern, Glarus, Zürich, Uri, Appenzell,

Schaphausen, Aargau, Baselstadt und

besonders Solothurn. Sie finden cs unzwcckmäßig,

.daß die zwei thätigsten Mitglieder weder Sitz noch

^Stimme in der Militärbehörde haben sollen. Diese

Männer arbeiten das ganze Jahr im Militärwesen,
und wenn es darauf ankömmt, Beschlüsse zu fassen,

fo sollten sie nicht dabei sein? Die Erfahrung hat

bewiesen, daß die Gegenwart dieser beiden Männer
immer sehr nützlich war. Wenn diesen ausgezeichneten

Offizieren, welche daran zu halten scheinen, Sitz und

Stimme in der Militärbehörde zu haben, der Eintritt
zu derselben verweigert werde, so laufe man Gefahr,
dieselben ganz zu verlieren. Dieß wäre ein Unglück

für die Schweiz, denn man besitze nicht viel
ausgezeichnete Offiziere im Generalstabe. Zudem sei es

eine Anomalie, denselben in Kriegszeiten Sitz und

Stimme zu geben, wenn die Militärbehörde zum KriegS-

rathe wird, und ihnen den Eintritt und das Mitstimmen
in gewöhnlichen Zeiten zu verweigern. Auf diese Weise

seien diese Herren in eine doppelte Stellung versetzt,

welche zu Unannehmlichkeiten und zu Conflikten führen

könne, und durch diese Doppelstellung werde auch eine

doppelte Rechnungsführung nothwendig u. f. w.
Diefe Ansichten bekämpfen Bern, Freiburg,

Genf, Waadt, Thurgau, Baselland, und

besonders lebhaft St. Gallen. Es widerstreite allen

Regeln einer guten Verwaltung, daß die Personen,

welche eine Maßregel zu crequiren haben, in der

Behörde sitzen, von welcher dieselbe ausgegangen ist.

Zudem brauche man diefe Männer in entscheidenden

Augenblicken fern von dem Sitze der Militärbehörde.
Auf keinen Fall sei anzunehmen, daß ihr Rath und

ihre Kenntnisse nicht zur Zeit berücksichtigt werden.

Niemand darf Richter und Partei in seiner eigenen

Angelegenheit sein; wie sollen aber die Handlungen
der in Frage liegenden Offiziere gehörig geprüft und

gewürdigt, wie follen ihre Rechnungen controllirt werden,

wenn sie selbst in der Behörde fitzen und stimmen Genau

betrachtet sollen sie nur Referenten und Berichterstatter
sein. Sie sind nicht die Seele der Behörde, sie sind

die Arme derselben. Das ganze Räsonnement dcr

Vertheidiger des vorliegenden Paragraphen beruhe au>'

persönlichen Rücksichten; eS wäre doch bald einmal au
der Zeit, solche Gründe, die nur zu lange schon den

Ausschlag gegeben haben, bei Seite zu setzen n. s. w.
Die Abstimmung hierüber lieferte durchaus kein

Resultat. Am folgenden Tage schritt man zu einer
nochmaligen Abstimmung sowohl über diesen als
denjenigen Theil des zweiten Artikels, welcher von der
Wiedererwählbarkeit der austretenden Mitglieder des
Kriegsrathes handelt, und es erhielt der Art. 7 die
reglementarischc Mehrheit. Auch für die Wiedererwählbarkeit

der austrerendcn Mitglieder des Kriegsraths
erklärten sich 12 Stände. Die andern Artikel von
8 bis 17 waren fchon Tags zuvor mir wenigen
unwesentlichen Abänderungen angenommen worden. Ueber
das Ganze erklären stch: Für den Antrag, n)
unbedingt: 8>'2 St.; K) mit Ratisikationsvorbehalt: 7'
somit 11 Stände. Gegen den Antrag: 6; für
das Referendum: 5 Stände.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion: F. R. Walthard, Hauptmann, Verlag dcr L. R. Walthard'schen Buchhandlung.


	Nachrichten aus der Eidgenossenschaft

